
 

Spezielle Anforderungen der Eignungsprüfung    
 
 
Komposition – Master of Music 
Künstlerische Professionalisierung (4 Semester, 120 CP) 
Künstlerische Professionalisierung mit Profil (4 Semester, 120 CP) 
 
 
Mehrstufiges Verfahren 
 

1. Stufe Prüfung der eingesendeten Kompositionen 
 
Vorlage von mindestens drei eigenen Kompositionen in jeweils unterschiedlichen Besetzungen, 
davon kann ein Stück eine instrumentale oder vokale Bearbeitung sein, auch elektroakustische 
Kompositionen sind möglich. Den Arbeiten ist eine schriftliche Erklärung beizulegen, dass diese 
selbstständig verfasst wurden. Falls vorhanden, können auch Tonträger mit Produktionen oder 
Bearbeitungen eigener Werke eingereicht werden. 
 
    

2. Stufe Präsenzprüfung (Einladung nach Bestehen der 1. Stufe) 
 
 
Für den Master mit Hauptfach Komposition wird eine Präsentation vorbereitet, die inhaltlich den 
Prüfungsanforderungen einer mündlichen Abschlussprüfung Komposition im Diplom- bzw. im 
Bachelorstudiengang entspricht. 
 
 
Ein Studienabschluss in Komposition ist Voraussetzung. 
 
 


